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sowie die Möglichkeiten seiner Erziehung zu einem gleichberechtigten und 
gleidiverpf lichteten'‘Mitglied’’ der sozialistischen Gesellschaft unter]Berück~ 
sichtigung seiner Persönlichkeit festgestellt und nach ten für alle gelten - 
d eh G esetze n beur teilt werd en. .

Artikel 6

Recht der Bürger auf Mitgestaltung der Strafrechtspflege

Das Recht der Bürger auf Mitgestaltung aller staatlichen und gesell
schaftlichen Angelegenheiten wird in der Strafrechtspflege in umfassen
der Weise verwirklicht.

Die Bürger wirken an der staatlichen Strafrechtspflege vor allem als 
gewählte, dem Richter gleichberechtigte Schöffen und als Beauftragte ge
sellschaftlicher Kollektive und gesellschaftlicher Organisationen mit. Die 
Konflikt- und Schiedskommissionen nehmen im Kampf der sozialistischen 
Gesellschaft um die Einhaltung des Rechts, für die Verhütung von Straf
taten und die gesellschaftliche Erziehung von Gesetzesverletzern wichtige 
Aufgaben der Rechtpflege wahr und sind in ihrer Tätigkeit allseitig zu 
unterstützen.

Artikel 7

Garantien der Gerechtigkeit und der Gesetzlichkeit 
in der Strafrechtsprechung

Die sozialistische Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit in der Strafrecht
sprechung werden garantiert durch
— die demokratische Wahl und die Unabhängigkeit der Richter, die in 

ihrer Rechtsprechung nur der Verfassung und dem Gesetz unterworfen 
und der Volksvertretung für die Erfüllung der mit ihrer Wahl über
nommenen Verpflichtungen verantwortlich sind;

— die Leitung der Rechtsprechung allein durch das gewählte übergeord
nete Gericht;

— die demokratische Mitwirkung der Bürger in der Rechtsprechung;
— die demokratische Kontrolle der Rechtsprechung durch die Öffentlich

keit und durch die Volksvertretungen, die für die gesamte Republik 
von der Volkskammer und dem Staatsrat der Deutschen Demokrati
schen Republik ausgeübt wird.

Artikel 8

Grundsätze für den Geltungsbereich der Strafgesetze
Der Geltungsbereich <fer Strafgesetze wird durch das Staatsgebiet der 

Deutschen Demokratischen Republik, ihre Souveränität, durch die Bindung 
der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik an die Gesetze ihres
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